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Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Konkubinat – wann 
zählt man als Ehepaar? 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

« Heiraten ist heute nicht mehr in. Viele Paare leben zusammen. Aber gegenüber den Behörden sa-
gen diese Paare, wir leben gar nicht zusammen. 

1. Wann ist man in Basel ein Konkubinat? 

2. Wenn jemand getrennt lebend ist, kann das bis zum Tod sein? Oder gibt es bei Getrennt-Lebend 
einmal eine Frist, wo das Getrennt-Lebend aufgehoben werden muss oder durch eine Scheidung 
besiegelt werden muss? 

Eric Weber» 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Als Konkubinat oder faktische Lebensgemeinschaft wird das Zusammenleben zweier verschie-
den- oder gleichgeschlechtlicher Personen ohne Trauschein in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
bezeichnet. Als Ehe gilt derzeit nur die gesetzlich geordnete Verbindung zweier Personen unter-
schiedlichen Geschlechts mit Ausschliesslichkeitscharakter. 
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